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https://sicherheitsingenieur.nrw/historischer-ueberblick-ueber-ethische-ansprueche-im-arbeitsschutz/



https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitssicherheitsgesetz



BGV A2 →

DGUV Vorschrift 2

DGUV Vorschrift 2

„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 

gültig ab 1. Januar 2011 
(früher BGV A2, alte Bezeichnung BGV A6 / A7) 

Die Unfallverhütungsvorschriften BGV 

A6 und BGV A7 wurden 2005 zur

BGV A2 zusammengefasst.



⚫ Befristete Gültigkeit der Anlage 2 der BGV A2:   31.12.2010

Zweiter Reformschritt von BMAS und Ländern gefordert!

⚫ BG-Fusionen

⚫ Zusammenführung / Vereinheitlichung der Vorschriften                              

von gewerblichen BG‘en und öffentlichen UV-Trägern 

(Fusion HVBG + BUK)





DGUV Vorschrift 2

Grundprinzip der Betreuung

Grundbetreuung

Betriebs-

spezifische 

Betreuung

Gesamt-

umfang

der

Betreuung
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Grundbetreuung: Einsatzzeiten

Grundbetreuung

⚫ Feste Einsatzzeiten als Summenwerte für Sicherheits-

fachkraft und Betriebsarzt 

⚫ Aufteilung der Einsatzzeiten im Betrieb

⚫ Betriebsart bestimmt Zuordnung zu Betreuungsgruppe

I, II oder III (WZ-Schlüssel-Tabelle)



DGUV Vorschrift 2

Betreuungs-

Gruppe I

Betreuungs-

Gruppe II

Betreuungs-

Gruppe III

Einsatzzeitsumme (Std. 

/Jahr je Beschäftigtem) 2,5 1,5 0,5

Für jede Fachdisziplin:

• Mindestanteil von 20% der Grundbetreuungs-Einsatzzeit

und

• mindestens 0,2 Std./Jahr je Beschäftigtem 

Geringste Einsatzzeit je 

Fachdisziplin 0,5 0,3 0,2

Grundbetreuung: Einsatzzeiten
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Aufgabenfelder der Grundbetreuung

1. Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung

2. Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der 
Arbeitsgestaltung – Verhältnisprävention

3. Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der 
Arbeitsgestaltung – Verhaltensprävention

4. Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten 
Organisation und Integration in die Führungstätigkeit

5. Untersuchung nach Ereignissen

6. Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, 
betrieblicher Interessenvertretungen, Beschäftigten

7. Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von 
Meldepflichten

8. Mitwirken in betrieblichen Besprechungen

9. Selbstorganisation
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Betriebsbegriff nach Anhang 1

„Ein Betrieb […] ist eine geschlossene Einheit, die durch 

organisatorische Eigenständigkeit […] geprägt ist.

Die Eingruppierung eines Betriebs in eine 

Betreuungsgruppe […] erfolgt unter Berücksichtigung des 

jeweiligen Betriebszweckes, aber nicht nach Tätigkeiten.“
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Betriebsbegriff nach BetrVerfG

§ 4 Betriebsteile, Kleinstbetriebe

(1) Betriebsteile gelten als selbständige Betriebe, wenn sie

die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und

1. räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder

2. durch Aufgabenbereich und Organisation 

eigenständig sind.

[…].

(2) Betriebe, die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht 

erfüllen, sind dem Hauptbetrieb zuzuordnen.

§ 1 Errichtung von Betriebsräten

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen 

wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden 

Betriebsräte gewählt.
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Zuordnung zu Betreuungsgruppen

WZ-Schlüsselverzeichnis

WZ-

Kode
Betriebsart I II III

26.5 Herstellung von Mess-, Kontroll-Instrumenten 

[…]; Herstellung von Uhren

X

27.11.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, 

Transformatoren (> 5 kVA) X

27.11.2 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, 

Transformatoren (≤ 5 kVA) X

29.3 Herstellung v. Teilen u. Zubehör für Kraftwagen X

46.4 Großhandel mit Gebrauchs- und 

Verbrauchsgütern X

72.1 Forschung und Entwicklung […] X

78.2 Befristete Überlassung von Arbeitskräften

(gewerblich)

X



https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/5215/vollstaendige-liste-der-zuordnung-der-betriebsarten-zu-den-betreuungsgruppen-mit-den-angaben-aller-un?c=5



https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/klassifikation-wz-2025.html



https://www.klassifikationsserver.de/klassService/thyme/variant/wz2025
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Ermittlung von: 
- Betriebsart (WZ-Schlüssel liegt meist im Betrieb vor)

- Anzahl der Beschäftigten im Betrieb
1. Schritt

Zuordnung Betreuungsgruppe I / II / III

Einsatzzeitensumme berechnen
- Beschäftigtenzahl x EZ-Faktor

2. Schritt

Einsatzzeitensumme aufteilen
- Was ist zu tun? (Aufgabenfelder betrachten)

- Wer macht was? (spezifische Kompetenzen berücksichtigen)

- Mindestzeiten beachten, evtl. BG-Empfehlung

- Konsens mit Betriebsrat

3. Schritt

Grundbetreuung: Vorgehen im Betrieb

Festlegung durch Unternehmer, Sifa und Betriebsarzt beraten!
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Betriebsspezifische Betreuung

Betriebs-

spezifische 

Betreuung

⚫ Ermittlung des Bedarfs an betriebsspezifischer Betreuung durch 
den Unternehmer, dabei Beratung durch Sifa und BA

⚫ Prüfung für jedes Aufgabenfeld, ob es für den Betrieb zutrifft

Aufgabenfelder
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Verfahren zur Ermittlung des Bedarfs 

an betriebsspezifischer Betreuung

Für jedes Aufgabenfeld Auslösekriterien anwenden: 

mindestens ein Auslösekriterium erfüllt?
1. Schritt

• Erforderliche Leistungen festlegen 

• Auf Betriebsarzt und Sifa aufteilen

• Zeitaufwand ermitteln

2. Schritt

Schriftliche Vereinbarung

Konsens Unternehmer – Betriebsrat!

3. Schritt
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Unternehmer

ermittelt und verteilt 

Aufgaben, 

vereinbart schriftlich und 

überträgt

Betriebsrat

wirkt mit

(Mitbestimmung)

Fachkraft für 

Arbeitssicherheit
Betriebsarzt

Kooperieren

beraten,

unterstützen

beraten,

informieren,

kooperieren

Konsens finden

Zusammenarbeit im Betrieb
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Bestehen Mitbestimmungsrechte?

Arbeitssicherheits-

gesetz

§ 87 Betriebs-

verfassungsgesetz

DGUV

Vorschrift 2

Konkretisiert

durch
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Vorschrift 2: wann Mitbestimmung?

⚫ Bestellung / Abberufung interne Sifa / BA

⚫ Aufteilung Einsatzzeiten der Grundbetreuung auf 

Betriebsarzt und Sifa 

⚫ Ermittlung der Aufgabenfelder und Leistungen der 

betriebsspezifischen Betreuung

⚫ Aufteilung der Leistungen der betriebsspezifischen 

Betreuung auf Betriebsarzt und Sifa 



https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/4914/betriebsaerztinnen-und-betriebsaerzte-und-fachkraefte-fuer-arbeitssicherheit-regel-zur-konkretisierung

DGUV Regel 100-002









https://www.igmetall.de/download/0657_heft_DGUV_2te_89cb61308fcab05ebb2cabde4a4b965ad931ab8c.pdf





https://forum.dguv.de/ausgabe/1-2025/artikel/die-ueberarbeitete-dguv-vorschrift-2-verstaendlicher-zielgerichteter-moderner







https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/Vorschriften/DGUV-Vorschrift-2.pdf



https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/REdVViBWMg--
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AGENDA
Einführung: Was regelt die DGUV Vorschrift 2?

Ausgangspunkt und Ziele der Überarbeitung 

Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht 

Fazit und Ausblick
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EINFÜHRUNG: WAS 
REGELT DIE DGUV 
VORSCHRIFT 2?



WAS REGELT DIE DGUV VORSCHRIFT 2?

Nach Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) müssen Arbeitgeber Betriebsärzt*innen 
(BA) und Fachkräften für Arbeitssicherheit (Sifa) bestellen, um den Arbeitsschutz 
im Betrieb sachgerecht umzusetzen und zu verbessern

Die DGUV Vorschrift 2 konkretisiert das ASiG und bestimmt:

▪ Die Art des Betreuungsmodells in Abhängigkeit von der Betriebsgröße

▪ Die notwendige Fachkunde von BA und Sifa

▪ Berichtspflichten von BA und Sifa

▪ Nutzung von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien (neu)



WAS REGELT DIE DGUV VORSCHRIFT 2?

Besondere Bedeutung kommt den Anlagen der DGUV Vorschrift 2 zu, die die
verschiedenen Betreuungsmodelle beschreiben:
▪ Anlage 1: „Kleinbetriebsbetreuung“ für Betriebe mit bis 20 Beschäftigten regelt

„Aufgabenkatalog“ von BA und Sifa für eine vereinfachte Betreuung
▪ Anlage 2: „Regelbetreuung“ für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten regelt 

Mindesteinsatzzeiten und „Aufgabenkatalog“ von BA und Sifa für die reguläre 
Betreuung

▪ Anlage 3: „Unternehmermodell“ bzw. „Alternative Betreuung“ für Betriebe mit 
bis zu 50 Beschäftigten ermöglicht es der/dem Unternehmer*in nach 
entsprechender Qualifikation Teile der Aufgaben von BA und Sifa selbst zu 
erledigen

▪ Anlage 4: „Kompetenzzentrumsmodell (KPZ-Modell)“ für Betriebe mit bis zu 20 
Beschäftigten ermöglicht es der/dem Unternehmer*in nach entsprechender 
Qualifikation eine Betreuung durch ein KPZ des zuständigen 
Unfallversicherungsträgers in Anspruch zu nehmen
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AUSGANGSPUNKT UND 
ZIELE DER 
ÜBERARBEITUNG



WO KOMMEN WIR HER? AUSGANGSPUNKT DER ÜBERARBEITUNG

Die DGUV Vorschrift 2 existiert in ihrer jetzigen Form seit 2011

Evaluation von 2016 bewertete den Umsetzungsgrad, die Anwendbarkeit und 
Praktikabilität sowie die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit im Betrieb

Auf Basis der Ergebnisse und weiterer Erfahrungen zur Anwendung der DGUV 
Vorschrift 2 aus der Praxis sollten die bestehenden Vorgaben moderat 
überarbeitet werden.

Ende 2017 wurde eine Projektgruppe mit der Anpassung der DGUV Vorschrift 2 
beauftragt



https://publikationen.dguv.de/forschung/dguv-report/3287/dguv-report-1/2017-evaluation-der-dguv-vorschrift-2-anlage-2-abschlussbericht



WAS SOLLTE DURCH DIE ANPASSUNG ERREICHT WERDEN?

Zielgerichteter Einsatz 
von betriebsärztlichen 
Ressourcen

Klarstellungen bei der 
rechtssicheren 
Umsetzung

Betriebe können die 
Grundbetreuung 
leichter von der 
betriebsspezifischen 
Betreuung abgrenzen

Stärkung der 
Fortbildung der 
eingesetzten 
Professionen

Kleinst- und 
Kleinunternehmen 
sollen die DGUV 
Vorschrift 2 leichter 
umsetzen können

Weitere Professionen 
für eine bedarfs- 
gerechte Betreuung in 
einer sich wandelnden 
Arbeitswelt

DGUV Vorschrift 2
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DIE WICHTIGSTEN 
ÄNDERUNGEN IN DER 
ÜBERSICHT



ÜBERGREIFENDE ÄNDERUNGEN: DGUV VORSCHRIFT 2 UND 
REGEL 100-002

Empfehlungen werden neu gefasst als DGUV Regel

DGUV Vorschrift 2

Regel 100-002

Klare Trennung zwischen verbindlichen Textteilen (Vorschrift) 
und Erläuterungen (Regel)

Für alle Betriebsgrößen geltende Regelungen sind nun alle im
§§-Teil zu finden

Ergänzung der Empfehlungen mit dem Ziel der besseren
Verständlichkeit

Redaktionelle Änderungen wie Verweise oder Bezeichnungen



ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH §

§ 2 Bestellung

§ 3 Arbeitsmedizinische Fachkunde

§ 4 Sicherheitstechnische 

Fachkunde

§ 5 Bericht

§ 6 Digitale Informations- und

Kommunikationstechnologie

§ 7 Übergangsbestimmungen

Kleinbetriebsmodelle auf bis zu 20 Beschäftigte ausweiten

Ärztliche Leistungen delegieren (AME)

Weitere Professionen in die Ausbildung zur Sifa einbeziehen

Fortbildungen dokumentieren

Digitale Informations- und Kommunikationstechnologie in der
betrieblichen Betreuung nutzen

Übergangsbestimmungen zur Fachkunde, zur Dokumentation 

von Fortbildungen und zum Unternehmermodell



https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-

Betriebsgroessen-auf-Basis-von-Beschaeftigungsverhaeltnissen.pdf
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Arbeitnehmerüberlassung

⚫ Vertragliche Regelung Ver-/Entleiher erforderlich

⚫ Standard: Betreuung beim Entleiher (Beschäftigte)

⚫ Grundbetreuung: Einsatzzeit = 

durchschnittliche Zahl der Beschäftigten X 1,5 (ggf. 0,5)

⚫ Kurzfristige AN-Überlassung: i. d. R. Betreuung beim 

Verleiher

⚫ Arbeitsmed. Vorsorge: „Standard“-Untersuchungen 

seitens des Verleihers organisiert, sonstige: Entleiher



ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN 
THEMENBEREICHE NACH §
§ 2 Bestellung

§ 3 Arbeitsmedizinische Fachkunde

§ 4 Sicherheitstechnische 

Fachkunde

§ 5 Bericht

§ 6 Digitale Informations- und

Kommunikationstechnologie

§ 7 Übergangsbestimmungen

Kleinbetriebsmodelle auf bis zu 20 Beschäftigte ausweiten

Ärztliche Leistungen delegieren (AME)

Weitere Professionen in die Ausbildung zur Sifa einbeziehen

Fortbildungen dokumentieren

Digitale Informations- und Kommunikationstechnologie in der
betrieblichen Betreuung nutzen

Übergangsbestimmungen zur Fachkunde, zur Dokumentation 

von Fortbildungen und zum Unternehmermodell



https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a460-delegation-arbeitsmedizinische-empfehlung.html

Diese Arbeitsmedizinische Empfehlung 

(AME) beschreibt unter Berücksichtigung 

berufsrechtlicher Vorgaben Möglichkeiten 

und Grenzen der Delegation 

betriebsärztlicher Leistungen. Sie zeigt auf, 

wie betriebsärztliche Ressourcen geschont 

werden können und setzt zugleich 

Standards zur Qualitätssicherung.



Was ist Delegation?

Delegation im Sinne dieser AME ist die Übertragung einzelner betriebsärztlicher

Leistungen bei der Erfüllung betriebsärztlicher Aufgaben an nichtärztliche 

Personen.

Nichtärztliche Personen im Sinne dieser AME sind Angehörige von

Gesundheitsfachberufen (zum Beispiel Medizinische Fachangestellte) sowie 

anders qualifizierte Personen (zum Beispiel Arbeitswissenschaftler, Chemiker, 

Biologen, Psychologen). 

Eine Übersicht der Gesundheitsfachberufe findet sich auf der Internetseite der 

Bundesärztekammer zur Datenbank „Fachberufe im Gesundheitswesen“.

Delegation erfordert stets eine gesonderte ärztliche Anordnung und Überwachung.

Die Gesamtverantwortung für die Erledigung der betriebsärztlichen Aufgabe 

liegt weiterhin beim Betriebsarzt. Dies betrifft auch den Umfang der delegierten 

Leistungen. 





https://arbeitgeber.de/themen/sozialpolitik-und-soziale-sicherung/betriebsaerztemangel/

Quelle: Bundesärztekammer, Stand 31.12.2020



ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN 
THEMENBEREICHE NACH §
§ 2 Bestellung

§ 3 Arbeitsmedizinische Fachkunde

§ 4 Sicherheitstechnische 

Fachkunde

§ 5 Bericht

§ 6 Digitale Informations- und

Kommunikationstechnologie

§ 7 Übergangsbestimmungen

Kleinbetriebsmodelle auf bis zu 20 Beschäftigte ausweiten

Ärztliche Leistungen delegieren (AME)

Weitere Professionen in die Ausbildung zur Sifa einbeziehen

Fortbildungen dokumentieren

Digitale Informations- und Kommunikationstechnologie in der
betrieblichen Betreuung nutzen

Übergangsbestimmungen zur Fachkunde, zur Dokumentation 

von Fortbildungen und zum Unternehmermodell





ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN 
THEMENBEREICHE NACH §
§ 2 Bestellung

§ 3 Arbeitsmedizinische Fachkunde

§ 4 Sicherheitstechnische 

Fachkunde

§ 5 Bericht

§ 6 Digitale Informations- und

Kommunikationstechnologie

§ 7 Übergangsbestimmungen

Kleinbetriebsmodelle auf bis zu 20 Beschäftigte ausweiten

Ärztliche Leistungen delegieren (AME)

Weitere Professionen in die Ausbildung zur Sifa einbeziehen

Fortbildungen dokumentieren

Digitale Informations- und Kommunikationstechnologie in der
betrieblichen Betreuung nutzen

Übergangsbestimmungen zur Fachkunde, zur Dokumentation 

von Fortbildungen und zum Unternehmermodell





ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN 
THEMENBEREICHE NACH §
§ 2 Bestellung

§ 3 Arbeitsmedizinische Fachkunde

§ 4 Sicherheitstechnische 

Fachkunde

§ 5 Bericht

§ 6 Digitale Informations- und

Kommunikationstechnologie

§ 7 Übergangsbestimmungen

Kleinbetriebsmodelle auf bis zu 20 Beschäftigte ausweiten

Ärztliche Leistungen delegieren (AME)

Weitere Professionen in die Ausbildung zur Sifa einbeziehen

Fortbildungen dokumentieren

Digitale Informations- und Kommunikationstechnologie in der
betrieblichen Betreuung nutzen

Übergangsbestimmungen zur Fachkunde, zur Dokumentation 

von Fortbildungen und zum Unternehmermodell







ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH ANLAGEN
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FAZIT UND AUSBLICK



FAZIT AUS SICHT DER DGUV



WAS IST ZU BEACHTEN?

Grundsätzlich ist die neue Vorschrift ein guter Anlass die betriebliche Arbeitsschutzorganisation 
zu überprüfen – der Betriebsrat hat mit §87 BetrVG volle Mitbestimmung!

Nutzung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in der 
betrieblichen Betreuung und Delegation arbeitsmedizinischer Leistungen:

▪ Werden die Vorgaben hinsichtlich Rahmenbedingungen und Begrenzung im Betrieb
angemessen berücksichtigt und eingehalten?

▪ Wo ist ein Einsatz sinnvoll und wo nicht?

Berechnung der Einsatzzeiten für Betriebe der Betreuungsgruppe 3 (bisher 40% der 
Einsatzzeiten für Betriebsärzt*innen zukünftig einheitlich für alle Betreuungsgruppen mind. 
20%):

▪ Welche Änderungen ergeben sich hier konkret für den eigenen Betrieb? Können die 
arbeitsmedizinischen Anforderungen auch mit der geringeren Einsatzzeit bewältigt werden?




	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 16: Grundprinzip der Betreuung
	Folie 17: Grundbetreuung: Einsatzzeiten
	Folie 18: Grundbetreuung: Einsatzzeiten
	Folie 19: Aufgabenfelder der Grundbetreuung
	Folie 20: Betriebsbegriff nach Anhang 1
	Folie 21: Betriebsbegriff nach BetrVerfG
	Folie 22
	Folie 23: Zuordnung zu Betreuungsgruppen WZ-Schlüsselverzeichnis
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27: Grundbetreuung: Vorgehen im Betrieb
	Folie 28: Betriebsspezifische Betreuung
	Folie 29: Verfahren zur Ermittlung des Bedarfs  an betriebsspezifischer Betreuung
	Folie 30
	Folie 31: Zusammenarbeit im Betrieb
	Folie 32: Bestehen Mitbestimmungsrechte?
	Folie 33: Vorschrift 2: wann Mitbestimmung?
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46: AGENDA
	Folie 47
	Folie 48: WAS REGELT DIE DGUV VORSCHRIFT 2?
	Folie 49: WAS REGELT DIE DGUV VORSCHRIFT 2?
	Folie 50
	Folie 51: WO KOMMEN WIR HER? AUSGANGSPUNKT DER ÜBERARBEITUNG
	Folie 52
	Folie 53: WAS SOLLTE DURCH DIE ANPASSUNG ERREICHT WERDEN?
	Folie 54
	Folie 55: ÜBERGREIFENDE ÄNDERUNGEN: DGUV VORSCHRIFT 2 UND REGEL 100-002
	Folie 56: ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH §
	Folie 57
	Folie 58: Arbeitnehmerüberlassung
	Folie 59: ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH §
	Folie 60
	Folie 61
	Folie 62
	Folie 63
	Folie 64: ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH §
	Folie 65
	Folie 66: ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH §
	Folie 67
	Folie 68: ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH §
	Folie 69
	Folie 70
	Folie 71: ÜBERSICHT DER GEÄNDERTEN THEMENBEREICHE NACH ANLAGEN
	Folie 72
	Folie 73: FAZIT AUS SICHT DER DGUV
	Folie 74: WAS IST ZU BEACHTEN?
	Folie 75

